
n~ 2811 eier Beila.gen tu den Stenographischen ProtokotIen des Nationalrates 

XI Y. Gesetzgebungsperiode 

1977 -'0- 0 5 
Präs.:,~ __ _ No· ... p.!!..LFL. 

Antrag 

der Abgeordneten Pansi, Dr. Schranz 

und Genossen, 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem sozialversicherungs 

rechtliche Bestimmungen geändert werden (Sozialversicherungs

Änderungsgesetz 1977 - SV-ÄndG. 1977). 

Die gefertigten Abgeordneten zum Nationalrat stellen 

den 

A n t rag: 

Der Nationalrat wolle beschliessen: 
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Bundesf,esetz vom •.• 0 ••••• 0 ~ ••• 0 • , 
mit 

dem sozialversicherungsrechtliche 

Des t ilrumUlcen gelindert '::erden (30zia1-

versicherungs-Änderungsgesetz 1977) .. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz., 
BGBl'oNro 189/1955~ in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl.Nre266/1956, BGBl.Nre171/1957, BGBl.Nr~294/1957, 
BGBloNr.157/1958, BGBl.Nr.293/1958, BGBl.Nre 65/1959, 
BGBloNr.290/195~, BGBl.Nr. 87/1960, BGBl.Nr.168/1960, 
BGBl.Nr.294/1960, BGBl.Nr. 13/1962, BGBl.Nr. 85/1963, 
BGBl.Nr.184/1963, BGBl.Nr.;253/1963, BGBl .. Nr .. 320/1963, 
BGBl.Nr.301/1964, BGBl.Nr. 81/1965, BGBl.Nre 96/1965, 
BGBl.Nr.220/1965, BGBl.Nr.309/1965, BGB1.Nr.168/1966, 
BGBl.Nr .. 67/1967, BGBl.Nre201/1967, BGB1.Nr. 6/1968, 
BGBl.Nr.282/1968, BGBl.Nr. 17/1969, BGBl.Nr.446/1969, 
BGBl.Nr.385/1970, BGBl.Nr.373/1971, BGBl.Nr.473/1971, 
BGBl.Nr.162/1972, BGBl~Nr. 31/1973, BGB1.Nr. 23/1974, 
BGBl.Nr.775/1974 unu BGß1.1'fr.704/1976 viird geändert 
wie folGt: 

.. 
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1 . Im § 45 Abs.l lit.a ist der Ausdruck "von zwei Dritteln" 

durch den Ausdruck "von drei Vierteln" zu ersetzen. 

2. Nach § 51 ist ein § 51a mit folgendem Wortlaut 

einzufügen: 

"Zusatzbeitrag in der Pensionsversicherung 

§ 51a. (1) ~ir in der Pensionsversicherung 

pflichtversicherte Personen ist für den Ausgleichs

fonds der Pensionsversicherungsträgerein Z~satz

beitrag in der Pensionsversicherung im Ausmaß von 

2 v.H. der allgemeinen Beitragsgrundlage zu leisten. 

Von diesem Zusatzbeitrag entfall~n 

1. auf den Versicherten •••••••• 0. 0,5 v.H. 

2 .. auf dessen Dienstgeber ......... 1,5 v.H. 

der allgemeinen Beitragsgrundlage. 

(2) Alle für die Beiträge zur Pflicht

versicherung in der Pensionsversicherung geltenden 

Rechtsvorschriften sind, so ferne nic·hts anderes 

bestimmt wird, au:f den Zusatzbeitrag nach Abs.1 

anzuwenden." 

3 . Dem § 54 ist als I\.bs.5 anzufügen: 

"(5) Der Zusatzbeitrag nach § 5la ist auch 

von den Sonderzahlungen zu leisten." 

. ::." 
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.ist ein § b,j:J. mit folgendem 'Wortlaut einzu-

fügen: 

"Abfuhr der Zusatzbeitrüee an den 

Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger 

~ G3a. Die 'rrä[er der Kranken- und Pensionsver

sicherw1g haben die in einem Kalendermonat bei ihnen 

eincczn.hltcJl Zusatzheiträr.:e in der Pcnsionsversicherung 

bis ~~um ;ZO. des folGendcn Kn.lendermonntes an den Aus-

gle ichsfonds der Pens ionsvers icherw1gsträger (§ 447g) 

abzuführen. Auf die Abfuhr dieser Zusatzbeiträge ist 

im übricen § 63 entsprechend anzuv/enden." 

5. ~ 17 Abs.2 erster Sat~ hat zu lauten: 

"In der Pensionsversicherung beträgt der Beitrags

uatz für Weiter- wld Selbstversicherte lBi5 v.H. 

derBe itra[sgrwlCllage. " 

~ Im § 82 Abs.l ist nach dem ersten Satz folgender 

S,lt,:,; einz.ufügen: 

"l<ur die Einhebung der Zusatzbeiträge fällt keine 

Vcrgütw1g 0.11. It 

7. Im § 136 Abs.3 erster und zweiter Satz ist d~r 

Betrag von 6 S durch den Betrag von 15 S zu ersetzen. 
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,s--

§ 293 Abs.l und 2 haben z~ lauten: 

11(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet d~r 

Bestimmungen des Abs.2 

. _ a) fUr Pensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung, 

aa) wenn sie mit dem Ehegatten 
(der Ehcg[1ttin) im gemeinsamen 
Hausha.lt leben ••••••••••••••••• 4.422 S, 

bb) wenn die Voraussetzungen nach 
aa) nicht zutreffen •••••••••••• 

b) für l'ensionsl~erechtigte auf Wit-
(\.1' t ) . 

w~n, {'/ l'\-Jer pensl.on •••••••• a 0 ••••••• 

c) für I'ensionsberechtigte aut Waisen-. 
pension: 

aa) bis zur Vollendung des 24. Lebens-
jDhres .,. •••••. _ •••••.•• ., •••••••• 
falls beide Elternteile verstorben 
sind "D •• " •••••••• oe " ............ . 

bb) noch Vollendung des 2L~. Lebens-
jahres .•..•....••..•.•.. -. ..•••• 
falls beide Elternteile verstorben 
sind .......... " •••••••.••••••••• ., •• 

Der Richtsatz nach lit.a erhBht sich um 332 S 

3.092 S, 

3.092 S, 

1.155 s, 

1.735 S, 

2.051 S, 

3.092, s. 

für jedes Kind 

(§ 252), dessen Nettoeinkommen den Richtsatz für einfach 

verwaiste Kinder bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 

nicht erreicht. 

, .. 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richtsatz-

erhöhung nach Abu.l treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres, 

erstmals ab 1. Jänner 1979, die unter Bedachtnahme auf § 108t 

mit dem Anpnssungsfaktor (§ l08f) vervielfachten Beträge. lltt 

ge Im § 447a Abs.3 ist der Betrag von 80 Millionen 

Schilling durch den Betrag von 100 Millionen 

Schilling zu ersetzen. 

," .~ ... -.." .. -._, . ~'.~~-. -'~-<"··I. 
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10. Nach § 1+47e sind ein § 4/+7f und § 447g mit folgendem 

Wortlaut einzufligen: 

"Überweisungen an den Ausgleichsfonds der· 
Krankenversicherungs träger 

§ l~47f. (1) Die r.rr·ägerder Krankenversicherung 

nach diesem Bundesgesetz sowie die Sozialversicherüngs

anstalt der gewerblichen \-lirtschaft, die Sozial versiche-

rungsanstalt der Bauern und die Versicherungsanstalt 

öffentlich Bediensteter als Träger der Krankenversicherung 

haben für jedes Geschäftsjahr 4 v.H. der Erträge an 

Versicherungsbeiträgen an den beim HauptveJ;.'band errich

teten Ausgleichsfonds der Krankenversicherungsträger 

zu überweisen .. Uiebei sind auB.er Betracht zu lassen: 

a) die Beiträge inder Krankenver·sicherung der. 
:Pensionisten (in der Beamten-Kranken- und Unfall
versicherung die für Pensionisten entrichteten 
Beiträge); 

b) die Beiträge in der Krankenversicherung der 
Kriegshinterhliebenen nach dem Kriegsopferver
sor~~ngsgesetz 1957; 

c) die Beit{räge in der Kran.kenversicherung der 
Hinterbliebenen nach dem Heeresversorgungsgesetz; 

d) in der Gewerblichen Selbständigenkrankenversiche
rung die Zusatzbeiträge. 

(2) In der Bauernkrankenverelcherung zählt 

zu den Versicherungsbeiträgen auch der Beitrag des Bundes. 

(3) Für die Überweisung ist § 6.3 entsprechen 

anzuwenden. Die Überweisungen sind durch Einlagen im 

Sinne des § 446 Abs.1 Z .. 4 zinsbringend anzulegen und 

getrennt vom sonstigen VermBgen des Fonds zu ver

walten. DieVer''lendung dieses Sondervermögens 
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bleibt der Neuregelung der Beteiligung der sozialen 

Krankenversicherung an den Betriebs- und Erhalturigs- . 

kosten der Krankenanstalten vorbehalten. 

Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungs

träger 

§ 447g- (1) Beim Hauptverbal1d ist ein Ausgleichsfonds 

der Träger der Pensionsversicherung nach diesem Bundes- _.-

gesetz zu errichten. Das Vermögen. dieses ~'onds ist ge-. 

trennt vom sonstigen Vermögen des Hauptverbandes zu ver

wal teno l!ur jedes Jahr ist ein Rechnungsabschluß . zu er

stellen, der jedenfalls aus e~ner Erfolgsrechnung und 

einer Schlu[jbilanz zum Ende des Jahres bestehen muß .. 

Weiters ist :~um Abschluß eines j eden Jahres ein Geschäf'ts-

bericht .zu verfass·en u .. Yld mit dem Rechnungsabschluß dem 

Bundesministerium für soziale VerVlaI tu...'1g vorzulegen. 

(2) Die fü ttel des Ausgleichsfonds werden 

aufgebracht durch: 

a.) die Erträge an Zusatzbei trägen (§ 51a); 

b) ijiJer~'!eisun5en nach Abs. 3. 

c) sonstige E5_nnahmen .. 

(3) Der Bund hat zur Abgeltung der Aufwen

dungen, die den Pensionsversicherungsträgern aus der 

Anrechnung der Ersatzzeiten des Bezuges einer Geldleistung 

aus der Arbeitslosenversicherung wegen Arbeitslosigkeit 

erwachsen, an den Ausgleichsfonds nach Abs. 1 aus Mitteln 

der Arbeitslosenversicherung einen Betrag in der Höhe 

von 7,5 v. H. der Arbeitslosenversicherungsbeiträge 

(§ 61 ALVG 1958) zu überweisen. 
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(1+) Der Hauptverband hat die Erträge eines 

Geschäftsjahres (Abs.2) an die Träger der Pensionsver-

sicherung nach Abs.1 nach einem Schlüssel zu überweisen. 

Für die Geschäftsjahre 1978, 1979 und 1980 gilt als 

Aufteilungsschlüssel: 

fUr die Fensionsversicherung-
anstalt der Arbeiter •••••••••••••••••.••• 87,5 v.H. 

für die Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen ••••••••• 2,0 v.H. 

für die Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten ••••••••••••••••••••••••• 0,0 v.H. 

flir die Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues ." ••••••••••••• 10,5 v.H. 

(5) Die Überweisungen nach Abs.4 sind in der 

Weise zu bevorschussen, daß der Haup,tverband alle bei 

ihm jeweils eingelangten Beträge am 26. eines jeden 

Kalendermonates nach eIern Aufteilungsschlüssel des in 

Betracht kommenden Geschäftsjahres an die Träger der 

Fensionsversicherung nach Abs.1 zu über''i(dsen .hat .. 

Für jedes Geschäftsjahr ist innerhalb der ersten fünf· 

Monate des folgenden Jahres abzurechnen. 

(6) Bei der Ermittlung des Bunde3beitrages 

nach § 80 gelten die Überweisungen nach Ab9.~ als 

Erträge. 

(7) Der Aufteilungsschlüssel nach Abs.4 

ist jährlich, erstmals für das Geschäftsjahr 1981, 

durch Verordnung des Bundesministers für soziale Ver

waltung festzusetzen. Bei der Festsetzung des Auf teilungs-

,,' . 
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schlüssels ist auf das Verhältnis / zwischen den Aufwendungen

und den Erträgen ( ohne Überweisungen nach Abs.~)·des 

zweitvorangegangenen Geschäftsjahres bei den einzelnen 

Pensionsversicherungsträgern Bedacht zu nehmen. Hiebei 

sind die Bestimmungen des § 80 Abs.1 zweiter Satz entsprechen, 

anzuwenden. 1t 

J 

j 
!. : 
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i\rtikcl 11 

Das Gewerbliche Selbstiindigen-PensionsversicherW1,gsgesetz, 

BG81.Nr.292/1957, in der l"asswlg der BWldesgesetze BGB1.Nr.157/ 

1958, BGBl.Hr.65/1959, BGBl.Nr.29l/1959, BGBl.Nr.169/1960,BGBl. 

Nr.295/1960, BGB1.Nr.14/1962, BGBl.Nr.324/1962, BGBI.Nr.86/1963, 

ßGBl.Nr.lG5/l96J, ßGB1.Nr.254/1963, BGBI.Nr.321/1963, BGBl.Nr.302/ 

1964, BGI1l.Nr.[.2/19u5, BGBI.Nr.96/19G5, 13G131. Nr. 22.2/1965 , BGBI. 

Nr~ 310/1965 ,BGßl. Nr.169/1~G6, BGBl. Ur. 68/1967, BGßl. Nr. 7/1968, - .. 

BGBl.Nr.447!1969, BGß1.Hr.3U6/1970, BGB1.Nr.288/l971, BGBl.Nr.32/ 

1973, BGB1.Nr.24/1974, BGßl.Nr.776/1974 und BGBI.Nr.705/1976 wird 

geändertr wie folgt: 

l.§lö 1\os.l hat zu lauten: 

11 (1) Die in der Pensiol1sversicheru..'1.g nach diesem 
Bundesgesetz Pflichtversicherten haben ab. I.Jänner 1978 für 

die Dauer der Versicherung als Beitrag 10,5 v.H. der Beitrags
grwldlage zu leisten. Zahlungen, die von einer Einrichtung 

zur wirtschaftlichen Selbst"hilfe auf Grund eirier Vereinl:::aruog mit dem 

Versicherungsträger geleistet werden, sind auf den Beitrag 
anzurechnen." 

f. '". 

--
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., 
2. § 90 Aus.1 und 2 haben zu lauten: 

"(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der 

Bestimmungen des Abs.2 

a) fUr1pensionsberechtigte aus eigcner 
Pensionsversicherung, 

aal WClll1 sie mit dem Ehc[atten 
(der EheLattin) im gemeinsamen 
Haushal t 1e ben .•••••.•••••.•• 

lJb) \",'CiHl eHe VoraussctzlUlcen nach 
aal nicht zutreffen ••••..•••• 

b) fUr Pen~ionsberechtigte auf Witwen
(":iit'iler )pension .••••••..•••• ~ •••• 

c) für Fcnsiol1sberechtigte auf \'Iaisen
pension: 

aa)bis zur Vollendung des 24. Lebens-

4.422 S, 

3.092 S, 

3.092 S, 

tiahres .......................... 1.15.5 s, 
falls beid€ Elternteile verstorben 
sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.735 S, 

. bb) nach Vollendung des 24. Lebens-
;jqJ'lrcs •••....•..••..•.•••.••..•• 2.0:;1 S, 
falls beiLde Elternteile verstor-
ben s i11d .•••.•.•••••.•••.••••••• 3.092 S. 

Der Hichtsat:0 nach li t. a - erhöht sich um 332 S für jedes 

Kind (§ 70)7 dessen Nettoeinkommen den Richtsatz für ein

fach verwaiste Kinder bis zur Vollendung des 24. Lebens-

jahres nicht erreicht. 

(2) An die Stelle der Hichtsiitze und der Richt-

satzorhöhul1G nach Abs.1 treten ab 1. Jänner eines jeden 

Jahre3 erstmals ab 1. Jänner 1979, die unter Bedachtnahme 

auf § 32f mit dem Al1passungsfaktor (§ 32a) vervielfachten 

Betrüee." 

.. 

·'0 • 
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Artikel 111 

Das Gewerbliche Selbständigen-Krankenver-

sicherungsgesetz, BGB1.nr. 287/1971, in der Fassu.."lg, 

der Bt.mdesgesetze r BGBl. Nr. 36/1973, BGB1. 'Nr. 

172/1973, BGB1.Nr. 26/1974, BGB1. Nr. 779/1974 und 

BGB1. Nr. 706/1976 wird geändert wie folgt: 

Im § 57 Abs. J' erster und zV".'ei ter Satz ist der 
, . 

Betrag von 6 S durch den Betrag von 15 S zu ersetzen. 

.. 
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Artih:ü IV 

Das Bauern-Pcnsionsversicherungsgesetz, BGB1.Nr.28/l970, 

in der Fassung der Bundesgesetze BGEl. Nr. 389/1970,' 'BGBl. 

11r.33/1973', I3Grn.Nr.25/1974, BGBl.Nr.777/l974 und EGBl. 

Nr.709/1976 wird geändert wie folgt: 

1. § 12a Abs.1 hat zu lauten: 

I, (1) Die, in der Pensionsversicherung Fflicht-

versicherten ho.ben, sofern sich nicht aus Abs.·2 etwas anderes- ,-

ergibt, ab 1.Jänner 1978 für die Dauer der Versicherung als 

Beitrag 10 v.H. der Bei tragsgrundlage_ zu leisten.", 

/ 
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2.. § b6' .Ab:J .. 1 und 2 hLlben zu lauten: 

tr(l) Der Richtsatz beträgt unbGschadet der 

Be:Jtill1llUllgen des Abs.2 

a) fUr· tpe:n8ion:JberGchtigte aus eigener 
Pe:nsionsvcrsicherung t 

aa) v'Gnu. sie mit dem Ehegatten 
(üer Ehegatliil1) im eemeinsamen 
lL..'lushnl t 1e ben •••••• e " ••••••• 

bb) r10nn die VOr8.\..JJ30t;.nmgcn nach 
0.0.) nicl1"t zutreffen ............ . 

b) für Pensiolloberechtiete auf Witwen-
(':iitvJor }pension .............. , ...... c. 

c) fU.!' J:Cll::,üOl'illb0rochtigte auf Vlaisen-
1'onslon: 

un.) nis zur Vollentlune; dos 24. Lebens-

4.422 S, 

.3.092 S, 

jahres •••••• ~ .•• ,............... lQ155 S, 
falls belae Rlterntei1c verstorben 
sind ••••••••••••••••••••••••••• 0 ·1.735 s, 

bb) lwch Vollcmclw.1g de3 24. Lobcns-
jahre s .. t • & ... " ., • ~ •••••• 11 ••• ~ ....... 2.051 S, 
falls LciG.a El.ternteilo vorstor-
ben sind •• $ •••••• ~ • '* ........ " • " " • " 3.092 S • 

. -
Der lUchtsatz nach li tq a. erhöht sich um 332 S für jedes 

Kind (§ 66)), dessen Nettoeinkommen den Richtsatz für ein

fach vcrwais·te lCinder bis zur Vollendung des 240 Labens-

jahros nicht erreicht. 

(2) An diE~ S·celle· der Richtsätze 'md der Richt-

satzerhöhung nach Abs.ltreten ab 1. Jänner ~ines jeden 

Jahres erstma13 ab 1. J1:irmer 1979, die unter Bedachtnahme . 

auf § ·.2/'; mit dom AllpaSSw"lgsfaktor (§ :2.4'.) vervielfachten 

Betr~tgc. u 

I· 
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Artikel V 

Das Bauern-Krankenversicherungsgesetz, BGBl. 

Nr.219/1965, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 

Nr.256/1967, BGBI.Nr.19/1969, BGBI.Nr.449/1969, BGBl. 

Nr.387/1970, BGBI.Nr.474/1971, BGBl.Nr.34/1973, EGBI. 

Nr.97/1974, BGBl.Nr.778/1974 und BG~l.Nr. 710/1976 wird geän

dert wie folgt: 

1~ § 17 hat zu lauten: 

"Beitragsgrundlage 

§ 17. Die Grundlage für die Bemessung der 

Beiträge zur Pflichtversicherung in der Krankenver

sicheruhgnach diesem Bundesgesetz ist in entsprechender 

Anwendung der Bestimmungen des § 12 des Bauern

Pensionsversicherungsgesetzes mit der Maßgabe festzustellen 

daß als H6chstb~itragsgrundlage 

a) fUr die gemäß § 2 Abs.1 Z.1 Pflichtversicherten 

das Fünfunddreißigfache der Jeweiligen Höchst

beitragsgrundlage in der Krankenversicherung gemäß 

§ 45 Abs.1 lit.a des Allgemeinen Sozialver-· 

sicherungsgesetzes, 

b) für die gemäß § 2 Abs.1 Z.2 Pflichtversicherten 

ein Drittel des in lit.a genannten Betrages, ge

rundet auf volle Schillinge, 

" zu gelten hat. 
--- .. _.- .. _. ---
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2. Nach § 17 sind ein § 17a, 17b und 17c mit folgendem 

Wortlaut einzufügen: 

"Beiträge zur Pflichtversicherung 

§ 17a~ (1) Die in der Krankenversicherung Pflicht-

versicherten haben sofern sich nicht aus Abs.2 oder 3 

etwas anderes ergibt, für die Dauer der Beitragspflicht 

(§ 19) als Beitrag 

ab 1. Jänner 1978 • • • • • • • • • • • • • • • 

ab 1. Jänner 1979· •••.••••••••••• 

der Be:i.t~('agsgrundlage zu leisten.· 

5,0 v.H. 

5,75 v.H. 

(2) Für die gemäß § 2 Absol Z.2 Pflicht-

versicherten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollen-

det haben, ist die Hälfte des 8ich nach Abs.l ergebenden 

Bei trage:s zu leisten. 

(3) Inden Fällen des § 2 Abs.4 ist für 

alle gemäß § 2 Abs.l Z.l als pflichtversichert gelten-

den Personen ein Beitrag in dem Aus~aß zu leisten, in 

dem er zuletzt für den verstorbenen Pflichtversicp.erten 

fällig vrurde. Für die weiterhin als nach § 2 Abs.l Z.2 

pflichtversichert geltenden Angehörigen sind die Beiträge 
. 

im gleichen Ausmaß zu leisten, in dem sie vor dem Tod 

des nach § 2 Ans.1 Z.l Pflichtversicherten fällig \~rden. 

(4) Der Beitrag nach Abs.1 und 2 ist auf 

volle Schillinge zu runden. 
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- 17 -

Deitriic;c ZVT Krankenversicherung der 
Pensionisten -

§ 17b. (1) Aus den Mitteln der Pensionsversiche-

rung der Bauern ist zur Krankenversicherung der Pen .... ' 

sionisten ein Beitrag zu leisten. Er beträgt 10,5 v.H. 
des für das laufende Geschäftsjahr erwachsenden Auf-

wandes an Pensionen und Perisionssonderzahlungen. Zum 

Pensionsaufwand zählen die Pensionen und die Pensions

sonderzahlmlgCl1 einschließlich der Zuschüsse, aus

schließlich der Zuschläge nach §" 76 Abs. 5 und § 80 

Abs.5 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes und der 

Ausgleichszulagen. 

(2) Der Versichcrw,lgstri.iger hat von.' 

j ed.er a.""l eine der im § 2 Abs.1 z. 3 Gcnw~'1·ten 

Personen. .zur Ausz8..'1.1ung gel8.11.eCllden Pension, 

und Fonsiol1ssonc1erzahlung mi·t Aus~ab,rne von 

'Vvaisenpensiollcn einen Betra.G von 3 v.H.· einzubehalten, 

wenn und solange sich der in Betracht kommende Pensionist 

im In1o.nd aufhäl '1.: und 11i cht gern2.f.3 § 3 von der 

Pflichtversicherung ausgenommen ist. Zu den 

Pensionen sowie zu den Pensio::1ssonderza.hlungen 

znhlen 2.uch' die Zusch.üsse \md die Al.'..sgl.ei.chs

z,ulagen, nicht; jedoch die Zuschläge nach § 76 Abs. 5 
. 

und § 80 Abs.5 des Bauern-Pensionsversicherungnge-

setzes. Der Einbehalt ist auch vorzunehmen, 

WGnn sich der Pensionist ständig in 

einem Staat aufhält, mi"l.~ dem ein zwischenstaat

liches Übereinkommen bestc!d;, das die Kranken-. 

versicherung der :Pen8ioni8tl~n e..V.S der Bauern-

Pcnsic.n.sversicherung' ein3c!llicß·t, es sei denn, 

<laß t1.D..":3 Übel'e :Lnko!,!\j{l(311 Gegenteiliges b9S timm·t. , 
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Bei träge für Wei tervc:,.~sicherte 

§ 17 c. (1) TIeitra-gsgrundlage für Wei ter- ' 

versicherte ist die H,öchstbe:L trr._gsgrundlage 

(§ 1'7). 

(2) Die v!eiterversichcrur.~g ist auf 

Antra!3; d.es Versicherten, sO'.vcit dies nach den wirt-

schaftlil.;hcn Verhäl tnir.;scn des AntraGstellers 

gerechtfertiGt erscheint, auf einer niedrigeren als 

der nach Abs.1 ln Betracht kommenden Beitragsgrund-"" 

"lage,jedoch nicht unter dem 30-fachen des nach § 7Ga 

Abs .. 3 des Allgemeinen SozialversicherungSGesetzes 

jeweils geltenden Mindestbetra3cs zuzulassen. Die 

Herabsetzung des Beitrascs wirkt, wenn "der Antrag 

zUGleich mit dem Antraß auf Weiterversicherung oder 

inncrhal~ der scchswdchißcn Frist des § 5 Abs.1 bzw. 2 

Gostellt wird, ab dem BOGinn der Weiterversicherung, 

sonst ab dem auf die Antrae;stcllung folgonden f1onats-

ersten; die E8I'o.osetzung gilt jeweils bis zum Ablauf 

des l1G"chs-cfclgcnden J-:alcnderjahres. 

(3) Bd. I':l'iH\wc dol' wirtGcha.ltlichC!D Ver-

-- .'. .----~. 

nach Ab[;.2 sind auch Unte:'..'hall.;!3verpflichtungen 

von EhcC!J.~ten, !luch Geschiedenen El~cc;atten ,Gegenüber dem 

Vers::i.cherten zu bcriickßichtigen. Als mo"natlicheUnterhalts-

verpflichtungen p;clten, gleichviel ob und "in welcher Höhe 

die UnterhaI tsleistunr; tD.tsr~chliGil erbracht wird, \'Iährend 
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des Bestnudcs der Ehe 30 v .. H., nach Scheidung der 

, Ehe 15 v'~H. des monatlichen Nettoeinkommens des Unter-

haltspflichti~enft 'denn unQ solanße das Nettoeinkommen 

des Unterhaltspflichtigen nicht naohgewiesen wird, ist 

a) wiihrend des BestL'lndes der Ehe anzunehmen, daß 

oin0Eeri]bsctzunl~ in den wirtschaftlichen Ver-, 

hii.ltn:Ls.scn' ues V0r~icl.~cJ.'t(:n nicht gerecht-

fertigt erscheint, 

b) nach Sehe ic1l.lng d.er Ehe anzunehmen" daß die Höhe 

der monatlichen UntcJ:haltsvcrpflichtung 30 v"H. 

der mOllatlichen Hdchstbeitragsßrundlage nach· 

(' 7. ') \b '7. d' G b '\' h (' 11: ,. .. d' P "~ '.)1.. j :::: .:J es CHor ,.lC_ en .:oe )s~an 1gen~ en-

," ~ r) "'I r' C> .-.' 1 > ", ,. C' f'" ., ... ~. ~ ~ l' ,I- ~~' rr t I C' t d J.' e . ,:J~,' J",'V·,.r."J.c 1cl"n~_"'ül".")C'JUc"" Je'v)',.l.:.,.. '_" I 

UntCJiloltsforJeruDg trotz durchcefilhrter Zwanßs

lflar~,nD,hrnon einschließlich gerichtlicher Exelcutions-

r"} , , . 1· 1 d h ' .f.- d· V ;L U l:(,'UIlg tmel.nor-:tnc;, :LC 1 0 el' Cl'SC, 8J.U... ,~e er-

foJ.r;ung des Unterhaltsc2.nsprucheG, offenbar aus-

s:LchtRlos, unterbleibt, eine Zurech.nung zu.m 

Nettoeinkommen. 

(h) Die 'dcitr.H'vercdchcrten haben einen Beitrag' 

zu cf.I,tr.ichten, der mit dem für ,l'flichtversicherte c;elten-' 

elen ßeitrnC;!lh 1.mdert:.satzzubcm8ssen ist. § 17a Abs.2 ist 

entsprechend anzuwcmdcllG 11 
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3 ~ § 18 Abs.1 hat zu lauten: 

"(1) Der Bund leistet zur Krankenversicherung 

nach diesem Bundesgesetz für jedes Geschäftsjahr 

einen Beitrag in der Höhe der Summe der in diesem 

Geschäftsjahr eingezahlteD Beiträge gemäß § 17a und § 17c. 

In dieser Summe sind jedoch Beitrage, die als zu UngcbUhr 

entrichtet rückgefordert wurden, nicht zu berüCksichtlgen.",i 

4; Im § 52 Abs.3 erster und zweiter Satz ist der Betrag 

von 6 S durch den Betrag VDn 15 S zu ersetzen. 
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Artikel VI 

Das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs

gesetz, BGB1.Nr.200/1967, in der Fassung der Bundes

gesetze, BGBl.Nr. 284/1968, BGB1.Nr. 24/1969, BGB1. 

Nr. 338/1970, .BGB1.Nr. 35/1973, BGB1.Ur. 780/1974 

und BGB1.N'r. 707/1976, 'wird geä."ldert wie folgt: 

,Im §64 Abs.3 ist der Betrag von 6 S durch den 

Betrag von 15 3 zu ersetzen. 
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Artikel VII 

Da.s Arbeit slosenversicherungsgeset z 1-958, BGEI. 

Nr.199, in der Fassung der Bundesgesetzes BGBl.Nr.92/1959, 

BGBl.Nr.88/1960, BGBl.Nr.242/1960, BGBI.Nr.119/1961, EGBI. 

Nr .17/"1 962, BGBI. Nr. 323/1962, BGBl .. Nr. 84/1963, BGBI.Nr. 

198/1963, BGBl.Nr.35/1964, BGB1.Nr.335/1965, BGBl.Nr.261/ 

1967, BGB1.Nr.9/196ß, BGBl.Nr.30/1969, EGBI.Nr.3/1971 

BGBl.Nr.31/'1973 (Art.XIII der 29.ASVG-Novelle), 

BGBl.Nr.124/1973, BGB1.Nr.642/1973 (Art.III des Sonder

unterstützungsgesetzes), BGBl.Nr.23/1974 (Art.IV der 

30. ASVG-Novelle), BGB1.Nr.179/1974 und BGBl.Nr .. 289/1976 

wird wie folgt geändert: 

1.a) Im § 60 Abs.1 lit.c hat das Wort "und" zu entfallen. 

b) Dem § 60 Abs.1 lit.d ist das Wort !lund" anzufügen. 

c) Dem § 60 Abs .. 1 ist als litge einzufügen: 

"e) des § 447g Abs.~ des Allgemeinen Sozialversicherungs

gesetzes in der geltenden Fassung 11 

2. Im § 61 Abs.1 und 2 ist der, Ausdruok '''2 ~.H." durch den. 

Au~:;druck "2,1 v<tH .. '" zu ersetzen. 

. , 
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Artikel VIII 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl.Nr. 152, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.Nr. 172/1957, BGBl." 

BGBl.Nr. 319/1961, BGBl. 
BGBl.Nr. 282/1963, BGBl. 

BGBl.Nr. 83/1965, EGBl. 
BGBl.Nr. 21/1969, EGBl. 
BGBl.Nr. 316/1971, BGBl. 

NI'. 261/1957, BGB1.Nr. 289/1959, 
NI'. 218/1962, BGEl.Nr. 256/1963, 
NI'. 202/1964, BGBloNr. 305/1964, 
Nr. 7/1967, BGBl.Nr. 258/1967, 
!fr. 204/'1969, BGB1.Nr. 350/1970, 
Nr. 163/1972, BGBl.Nr. 372/1973, BGB1~Nr. 94/1975 und BGBl. 
NI'. 289/1976 wird wie folgt geändert: 

1. Der Abs. 4 des § 63 hat zu lauten: 
"(4) Die Bestimmungen der Abs.2 und 3 finden auf 

die in den §§ 11, 12, 14, 16, 17, 42, 46, 46b, 56, 74, 
und im Abschnitt VII der Anlage zu den §§ 32 und 33ange
führten Beträge mit der Einschränkung Anwendung, daß 
die in den §§ 14, 42, 46 Abs.2, 46b und 56 angeführten 
Beträge der mit Wirksamkeit vom 1.Jänner 1973, die in den" 
~§ 11,12,16,17,46 Abs.3 urid im Abschnitt VII der Anla"ge 
zu den §§ 32 und 33 angeführten Beträge der mit Wirk

samkeit vom 1.Jänner 1976 und die im § 74 angeführten 
Beträge der Ini t \-lirksamkei t vom 1. Jänner 1978 vorzu
nehmenden Anpassung zugrundezulegen sind. 1I 

2. Die §§ 73 und 74 haben zu lauten: 
"§ 73. (1) Der Bund hat den Gebietskrankenkassen die 

entstandenen Kosten und den entsprechenden Anteil "an den" 
Verwaltungskosten zu ersetzen. Die Ersatzbeträge sind 
vorschußweise innerhalb der ersten drei Monate eines 

- jeden Kalenderjahres in Höhe des im zweitvorangegangenen 
Kalenderjahr erwachsenen Aufwandes dem Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger 
zu überweisen. Der Ausgleich ist innerhalb von 

. ; , 
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drei.Monaten nr:'l,ch Bekanntgabe des tatsächlichen 

Aufwandes durch den Hauptverband vor7.unehmen. Der 

Hauptverband teilt die einlangenden .Beträge auf die 

einzelnen Ge'bietskrankenkasscn nach einem Schlüssel 

. auf ,der vom Bund(~srni rüster für soziale Verwaltung 

auf Antrag des Hauptverbandes unter Berücksichtigung 

des nachgewie::;enen Aufwrmdes für die Krankenver

sicherung der KrieDshinterblicbenen festgesetzt 

wird. 

(2) Die Bestimmun::;en d.es § 30 Abs. 3 haben sinn

gemäß Anwendung zu finden. 

(3) Der Bundesmjnister für soziale Verwaltung 

ist erm~chtiet, die Ersatzbeträge nach Abs. 1 in 

Pauschhetrö.gAn zu g8wrihren. Er. setzt (h e Panschbe-

träce n8.~h lmhörun~ oes Hauptverhandes im Einver

nehmen mit dem nun<l.ef:'.fi1inü;tcr für Fjnr:mzen durch 

Verordnung fest. 

§ 74. (1) Die PfJ.iehtversj,cherten (§ 68) haben 

einen Versichp.run[';sbei tr3,g in Höhe von 3 v. HO' des 

jeweiligen Betr::1ees der gebührenden Hinterbliebenen

rente zu entrj~ht8n. Gehör.en mehrere Versicherte einem 

eernei1!.s~rnen Haushalt an, so i.st der Beitrag nur vom 

Hauptvers:l.chcrten (Ah~. j) Z.ll leisten. 

(~) In d0. Y • fn~i';iillj{';en Krankenversicherung (§ 69) 

haben die BeschlidLc::ten für den Hauptversicherten 

(Abs. 3) einen Hcitr::1E von ;nonatlich 221 S und für 

Zusatzversichert.e (Ahs. J) einen Beitrag von monatlich 

4? S zu entrichten. An die Stelle der vorangeführten 

Betrlige treten mit. Wirkune; vom 1 ~ lJ änner 197ö tL."ld in 

der FOlGe .mi t Wirkuns vom 1. Jänner eines· jeden J abres 
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die unter Bedachtnabme nuf § 63 vervielfachten 

Betdic;e. 

(1) ~~h~ren mehrere Versicherte einem gemein-. 

pa.men Haushalt :-m, SO gilt <ler Ver~icherte, der die 

höchste Rente nach diesem Bundesgesetz bezieht, bei 

glcichhoher Rente der älte:>te Versicherte al.sHaupt

verf';J.chcrtcrj ~comi1leJl fi.h: die VersicllerUll{': nur \'hlisen 

in Betracht, sO eil \; die ;jUngste \inise als liauptver

sicherter. Die Ubri{;en Versir::herten e;el ten als Zusatz

versicherte. 

(4) Der von den Pflichtversicherten (Abs. 1) zu 

tragende Ver:üc:herUl1{jshei trRC' ist von der dem Ver

sichertfm und eier fijr freiwill.iG' Versicherte (Abs. 2) 

zu entrichtende Bei trclg von der dem Besc:lädigten gebüh

renden Rente einzubeha]:!:;eYl., Die Versicherun{';sbei träp,8 

(Abs. 1 und 2) .sind vom'Einkommen (§ 13) nicht absetzbar • 

(5 )Di e V crsidlcrten oder ihre Geset.z1 ichen Ver

treter sj nd vcrpfJj chtet., j erle fUr die Versi cherune; 

hedel.1t::;8Il1a Änderun~, inshesol1dere 2.uch jeden Eintritt 

in ei ncver:ü eh c run:.:;:::: pf1 i.chti~ ~ Beschtifti.Cl.l.ne oder den 

Austritt o.l}.8 einer solchon sovde den Anfa.ll. oder Weßfall 

ei.ner Rente aus der ;50zial versicherung, innerha.lb von 

zwei I/foch cn etc'ti Tn.nc1e~:;i.nval idenamt (S 79) anzuzeigen; 

hinsichtli(~h dar ?,U~::lt:;~vors:i.chertcn (Abs. 3) trifft 

diese 1\n:;·.o i t";e11fl ich t den Houptversicherten (Abs. 3) 

oder dcs:c;cn f.C!~C I:;z) ichnn Vertreter •. Der 7.ur AnzeiGe 

Verpflichtete i.st dem nnnde fUr den aus der Unterlassung 

der AnzciGe enLf3tDndcncn Schaden ersatzpflichtig; die 

Vorschriften des § 5,' iH)(}r den Enlatz Z.u Unrecht em-

pü.lnG;ener Geldleistungen sind sinngemäß anzuwenden. 

(6) Das l,andc:ü.nv8.l idenarnt hat in den Fällen des 

Abs. 5 auf Grund der 1\nzeise, sonst von Arntswegen 
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die entsprechende Weldung (An- oder Abmeldung) an die 

zuständiee Gebietskrankcnka.sse Unverzüglich zu erstatten. 

(7) ZuUngebUhr entrichtete Ersatzbeträge können 

fUr die letzten zwei tTahre zurückgefordert und nicht 

entrichtete Betrlige für, die letzten zwei Jahre nachge

fordert werden. Die zwei j1:ihrige }'rist ist jeweils vom 

Z ei tpunkte der Gclt-cndtnn.chun;,~ (les An~~pruches auf Rück

forderun~ oder NQchfonlcrung 7.U berechn8n. Die Htickfor

derungist unzulässig, wenn die GebietskrankenkassG, bei 

der der Hinterbliebene vfJrsichert w8.r, iTh'1.erbalb der 

letzten zwei tTahrc vor der Gcltendmachung der Rückfor

derung eine Leistune aus dieser Versicherung erbracht 

hat. 1I 
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Artikel IX 

", 

Das Heeresversorgungsgesetz, BGBl.Nr.27/1964, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.Nr.306/1964, 
BGBl.Nr.84/1965, BGBl.Nr.336/1965,EGBl.Nr.9/1967, 
BGBl.Nr.260/1967, BGBl.Nr.22/1969, BGBl.Nr .. 206/1969, 
BGRl.Nr.315/1971, BGBl.Nr.165/1972, BGBl.Nro328/1973, 
BGBl.Nr.95/1975 und BGBl.Nr.289/1976 wird wie folgt 

geändert: 

1. Der Abs.4 des § 46 b hat zu lauten: 

"(4) Die Bestimmungen der Abs.2und 3 finden auf 
die im § 26 b Abs.1, § 46 Abs.1, § 53 Abs.2 und im 
Abschnitt VII Abs.1 Z.1 bis 3 der Anlage zu den §§ 15 und 
16 angeführten Beträge mit der Einschränkung Anwendung, 
daß die in den §§ 26 b Abs.1 und 46 Abs.1 angeführten 
Beträge der mit Wirksamkeit vom 1.Jänner 1973, die im 
Abschnitt VII Abs.1 Z.1 bis 3 der Anlage zu den §§ 15 
und 16 angeführten Beträge der mit Wirksamkeit vorn 
1.Jänner 1976 und die im § 53 Abs.2 angeführten Beträge 
der mit Wirksamkeit vom1.Jänner 1978 vorzunehmenden 
Anpassung zugrunde zu le-gen sind. It 
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2. Die §§ 52 und 53 haben zu lauten: 

"§ 52. (1) Der Bund hat den Gebietskrankenkassen" -

die entstandenen Kosten und den entsprechenden Anteil' 

an den Verwaltungskosten zu ersetzen. Die Ersatzbeträ-
ge sind vorschußweise innerhalb der ersten drei Monate eines 
j"eden Kalenderjahres in Höhe des im zweitvorangegange-
nen Kalende,rjahr erwachsenen. Aufwandes dem Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger zu über
weisen. Der Ausgleich ist innerhalb von drei Monaten 

nach Bekanntgabe des tatsächlichen Aufwandes durch den 

Hauptverband vorzunehmen. Der Hauptverband teilt die ein

langenden.Beträge auf die einzelnen Gebietskrankenkassen 
I 

nach einem Schlüssel auf, der vom Bundesminister für so-· 
ziale Verwaltung auf Antrag des Hauptverbandes unter Be
rücksichtigung des nachgewiesenen Aufwandes für die Kran

kenversicherung der Hinterbliebenen festgesetzt wird • 

. (2) Die Bestimmungen des § 13 Abs .. 3 haben 

sinngemäß Anwendung zu finden. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwal
tung ist ermächtigt, die Ersatzbeträge nach Abs. 1 in 
Pauschbeträgen zu gewähren. Er setzt die Pauschbeträge 

nach Anhörung des Hauptverbandes im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen· durch Verordnung fest. 

§ 53. (1) Die Pflichtversicherten (§ 47) haben 

einen Versicherungsbeitrag in Höhe von 3 v.H. des je

weiligen Betrages der gebührenden Hinterbliebenenrente, 
Witwenbeihilfe oder Waisenbeihilfe zu entrichten. Ge
hören mehrere Versicherte einem gemeinsamen Haushalt 

an, so ist der Beitrag nur vom Hauptversicherten (Abs.3) 

zu leisten. 
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(2) In der freiwilligen Krankenver-

sicherun~ (§ Ll8) habrm die Beschädigten für den 

Hauptversicherten (Abs. 3) einen Betrag von monatlich' 

221 S und für die Zusatzversicherten (Abs. 3) einen 
Betrag von monatlich 42 S zu entrichten. An die Stelle 

de"r vorangeführten Beträge treten mit ylirkung vom 1. Jän

ner 1978 und in der Folße mit Wirkung vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnnlune auf § LI6 b vervielfach-

'ten Beträge. 

"(3) Gehören mehrere Versicherte einem ge

meinsamen Haushalt an, so gilt der Versicherte, der die 

höchste Rente riach diesem Bundesgesetz bezieht, bei gleich 
hoher Rente der älteste Versicherte als Hauptversicherter; 

kommen für die Versicherung nur "'aisen in Betracht, so 

gilt die jüngste Haise als Hauptversicherter. Die übrigen 
Versicherten gelten als Zusatzversicherte. 

(4) Der von den Pflichtversicherten (Abs. 1) 

zu tragende Versicherungsbeitrag ist von der dem Ver
sicherten und der für freiwillig Versicherte (Abs. 2) zu 

entrichtende Beitrag von der dem Bebchädigten gebührendmRen
te (Beihilfe) einzubehalten. Die Versicherungsbeiträge 

(Abs. 1 und 2)'sin-d- vom Einkomrnen(§ 25) nicht absetzbar. 

(5) Die Versicherten oder ihre gesetzlichen 

Vertreter sind verpflichtet, jede für die Versicherung 

bedeutsame Änder~~~, insbesondere auch jeden Eintritt 

'in eine versicherungspflichtige Beschäftigun(5 oder den 
Austritt aus einer solchen s0\1ie den Anfall oder Wegfall 
einer Rente aus der SozialversicherunG, innerhalb von zwei 

Wochen dem Landesinvnlidcnamt (§ 75) anzuzeigen; hinsicht

lich der Zusatzversicherten (Abs. 3) trifft diese Anzeige

pflicht den Hnuptvcrsicherten (Abs. 3) oder dessen ge

setzlichen Vertreter. Der zur AnzeiGe Verpflichtete ist 
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dem Bunde für den aus der Unterlasslli1g der l~zeige 
entstandenen Schaden ersatzpflichtig; die Vorschrif
ten des § 58 über den Ersatz zu Unrecht empfangener 
Geldleistungen sind sinngemäß anzuwenden. 

(6) Das Landesinvalidenamt hat in den Fällen 
des Abs. 5 auf Grund der.Anzeige, sonst von Amts wegen 
die entsprechende l'1eldung (An- oder AbmeldunG) an die 
zustäudigeGebietskrankenkasse unverzü~lich zu erstatten. 

(7) Zu Ungebühr entrichtete Ersatzbeträge 
können für die letzten zwei Jahre zurückgefordert und 
nicht entrichtete Beträge für die letzten zwei Jahre 
nachgefordert werden. Die zweijährige Frist ist jeweils 
vom Zeitpunkte der Geltendmachung des Anspruches auf 
Rückforderung oder Nachforderung zu herechnen. Die Rück
forderung ist lillzulässig, wenn die Gebiet skrankenkasse , 
bei der der Hint~rbliebene versichert war, innerhalb der 
letzten zwei Jahre vor der Geltendmachung der Rückfor
derung eine Leistung aus dieser Versicherung erbracht 
hat." 

3. Nach § 53 ist als § 53 a einzufügen: 

"§ 53 a.Die Versicherungspflicht und die Be
rechtigung zUr freiwilligen Versibherung werden vom 
zuständigen Landesinv~lidenamte (§ 75) festgestellt. 
Streitigkeiten über JJeistungen aus der Versicherung 
zwischen den Versicherten und den Gebietskrankenkassen 
werden im Leistungsstreitverfahren nach dem Allgemeinen 
Sozialversi cherungsgesetz entschieden. n 
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Artikel ,X 

Das Familienlastenausgleichsgesetz1967, BGBl. 

Nr.376, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.Nr .. 302/ .... '368, 

BGBl.Nr.195/19G9, BGBl o Nr.10/1970, BGBl.Nr .. 415/1970, BGBl. 

Nr.116/1971, BGBl.Nr.229/1971, BGBl.Nr.284/1972, BGBl. 

Nr.23/1973, BGBl.Nr.385/1973, BGBl.Nr.29/1974, BGBl. 

~r.418/1974, BGBl.Nr.290/'1976 und BGBl.Nr.711/1976 wird 

wie folgt geändert: 

Nach § 39a ist folgender § 39b einzufügen: 

1I§ 39b. Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familien

beihilfen sind den Trägern der gesetzlichen Krankenver

sicherung die Aufwendungen für den Entbindungsbeitr~g 

(§ 164 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, § 67 

Abs.6 des Gewerblichen Selbständigen-Krankenversicherungs

gesetzes 1971, § 80 des Beamten-Kra.'1ken- und Unfallversich'e

rungsgesetzes) zu ersetzen." 
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Artikel XI 

(1) Abweichend von den Bestimmungen des § 80 Abs.1 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetze~,des § 27 

Abs.2 des Gewerblichen Selbst~ndigen-Pensionsversiche

rungsgesetzes bzwo des § 19 Abs.2 des Bauern-Pensions

versicherungsgesetzes leistet der Bund in den in Betracht 

kommenden Pensionsversicherungen fUr die Geschäftsjahre 

'1978, 1979 und 19BO einen Beitrag in der Höhe des Betrages, 

um den 100,5 v.H. der Aufwendungen die Erträge übersteigen. 

(2) Die auf Grund der Bestimmungen des Art.I Z. 8 

Art. 11 Z.2 und Art.IV Z. 2 gebührende Ausgleichszulage 

ist von Amts wegen festzustellen. 

(3) § 444a Abs.2 des Allgemeinen Sozialver

sicherungsgesetzes, §- 178a Abs.2 des Gewerblichen 

Selbständigen--Pensionsversicherungsgesetzes und 

§ 166a Abs.2 des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes 

sind für die Jahre 1978, 1979 und 1980 nicht anzuweIlden~ 

(l~) Bei den r;r die Jahre 1981 und 1982 gemäß 

§ 447g Abs.7 des Allgemeinen Sozial versicherungs

gesetzes in der Fassung des Art.I Z.10 zu erlassenden 

Verordnungen ist der Finanzausgl8ich gemäß Art8VIII 

der 32 .. Novelle zum Allgemeinen Sozial versicherungs

gesetz, BGB1.Nr. 704/1976, außer Betracht zu lassen. 
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Artikel XII 

Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich des.Art.l 

Z.1 bis 3 und 6 mit Beginn des Beitragszeitraumes 

Jänner 1978, im Ubrigen am 1.Jänner 1978 in Kraft. 

Artikel XIII 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

betraut: 

a) hinsichtlich der Bestimmungen des § 447a Abs.3 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 

der Fassung des Art.I Z.9, des§ 18 Abs.1 des Bauern 

Krankenversicherungsgesetzes in der Fassung:'des 

Art~V Z.3, des § 73 Abs.1 des Kriegsopferversor

gungsgesetzes 1957 in der F~ssung des Art.VIII 

Z.2, und des § 52 Abs.1 des Heeresversorgungs

gesetzes in der Fassung des Art.IX Z.2. sowie 

des Art.XI Abs.1 der Bundesminister für soziale 

Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Finanzen; 

b) hinsichtlich des Art.X der Bundesminister für 

Finanzen; 

c) hinsichtlich aller Ubrigen Bestimmungen der 

Bundesminister fUr soziale Verwaltung. 
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Zur Entlastung des Bundeshaushaltes ergibt sich 

auch im Bereich der Sozialversicherung die Not

wendigkeit einer Reihe von Maßnahmen finanzieller 

Natur. Sie sollen durch entsprechende Umschichtung 

der einfließenden Mittel einerseits die zusätzliche 

Belastung der Versichertengemeinschaft mBgliohst 

niedrig halten, andererseits auch gewährleisten, daß 
. 

dabei die 'finanzielle Situation der Pensionsversiche-

rungsträger und damit die Sicherung der Pensionen 

nicht eingeschränkt wird. Im eirizelnen handelt es 

sich hiebei um folgende Maßnahmen: 

1. Die Einführung eines Zusatzbeitrages in der 

Pensionsversicherung naet dem Allgemeinen Sozialver-

sicherungsgesetz; 

2. die vorübergehende Herabsetzung der Ausfall-

haftung des Bundes für die Pensionsversicherungen um 

einen Prozentpunkt; 

3. die Einrichtung eines Ausgleichsfonds der 

Pe,nsionsversicherungsträger zur bedarfsmäßigen Ver-

teilung der durch den Zusatzbeitrag einfließenden 

Mittel; 

.. 

4. die überweisung eines Beitrages aus der Arbeits

losenversicherung an diesen Ausgleichsfonds zur Abgeltung 
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der AUfwendungen der Pensionsversicherungsträge~ aus 

der Anrechnung der Ersatzzeiten des Arbeitslosengeld

und Notstandshilfebezuges; 

5. die Erhöhung der Beiträge zu den Selbständigen-

Pensionsversicherungen. 

Weiters sollen 

a) zur Vorbereitung der bevorstehenden Regelung 

der Spitalsfinanzierung auch die Träger der 

Krankenversicherung in die Lage versetzt werden, 

ihren Teil an der erhöhten Lastentragung auf 

diesem Sektor beizutragen und 

b) die Krankenkassen selbst aus ihrer eigenen 

bedrängten finanziellen Lage herausgeführt 

werden. 

Diesem Zweck dienen insbesondere folgende r-laßnahmen: 

1. die Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage in 

der Krankenversicherung von bisher 2/3 auf 3/4 der Höchst-

beitragsgrundlage derPensionsversicherungj 

2. die Erhöhung der Rezeptgebührj 

3. die Erhöhung der Beitragsleistung des Bundes 

zum Ausgleichsfonds der Krankenversicherungsträger. 

4. die Übernahme der Aufwendungen für den Entbindungs

beitrag durch den Familienlastenausgleichsfonds. 

Im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut 

in Österreich wurden in den letzten Jahren wiederholt 
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die Richtsätze für die Ausgleichszulagen über die normale J 

Anpassung hinaus erhöht, zuletzt durch die 32.Novelle' zum 

ASVG für das Jahr 1977. Dieser Weg soll ungeachtet der 

schwierigen finanziellen Lage der Pensionsversieherungs

träger und des Bundes fortgesetzt werden. Im vorliegenden 

Antrag wird daher auch für 1978 eine außertourliehe Er

höhung der Richtsätze vorgeschlagen. 

Da sich die zu treffenden Maßnahmen nicht nur auf das 

ASVG, sondern auch auf die Sonderversicherungsgesetze und auf 

andere Gesetze aus dem Sozialbereich,die mit der Sozialver

sicherung in Zusammenhang stehen, erstrecken, werden im vor

liegenden Antrag unter der Bezeichnung "Sozialversicherungs-

Änderungsgesetz 1977; alle notwendigen legistischen Ände

rungen in einem Gesetzentwurf zusammengefaßt. 

Dieser Gesetzent-wurf enthält darüber hinaus im Bereich 

der Bauern-Krankenversicherung noch Bestimmungen über die 

Umstellung der Mi ttelaufbringung auf das System Bei trags

grundlage-Beitragssatz, über dessen Einführung zum 1.1.1978 

bereits anläßlich der Beschlußfassung über die 9.Novelle zum 

B-KVG, BGBl.Nr.710/1976, übereinstimmung erzielt wurde. Um 

sicherzustellen, daß die in Rede stehenden Bestimmungen 

bis zum 1.1.1978 Gesetzeskraft erlangen, wurden sie in den 

vorliegenden Antrag aufgenommen. 

Da der Inhalt di~ses Antrages vorwiegend Maßnahmen 

finanzieller Natur umfaßt, wird diesbezüglich auf die bei-

geschlossene Finanzielle Begründung verwiesen~ D~rüber hinaus 

wird zu einzelnen BestiI!1!ilungen ~es Antrages noch folgendes 

bemerkt: 
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Zu ArteI Z.2 bis6 und 10 (§§ 51a, 5Lt Abs.5 2 

638, 77 A.bs.2, 82 Abs.1 lind l~47g ASVG): 

In der Pensionsversicherung wi~d die Ein

führung eines Zusatzbeitrages für alle Pflicht

versicherten vorßesehen. Dieser Zusatzbeitrag wird 

zwar zusammen mit den übrigen Sozialversicherup..gs

beiträgen eingehoben, verbleibt aber nicht dem je

weiligen Pensionsversicherungsträger, sondern wird 

an den beim Hauptverband der Bsterreichischen 

Sozialver~icherungsträger neu zu errichtenden Aus

gleichsfonds für die Pensionsversicherungsträger 

abgeführt. 

Mit diesem Ausgleichsfonds sollen die bereits 

in der 32. Novelle zum ASVG, BGB1.N.r.704/1976, 

eingeleiteten Maßnahmen im Sinne eines Struktur

ausgleiches zwischen strukturell begünstigten und 

strukturell benachteiligten Versichertengruppen 

weiter ausgebaut werden~ Der Hauptverband der 

österreichischen Sozialversicherungsträger hat die 

in den Ausgleichsfonds einfließenden Mittel, vermehrt 

.um Vermögenserträgnisse sowie um die überweisungen 

aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung, nach einem 

für die Jahre 1978, 1979 und 1980 g e set z 1 ich 

festgelegten Auf teilungs schlüssel an die nach dem 

ASVG einßerichteten Pensionsversicherungsträger 
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aufzuteilen. MaBgsbend ~lir die Ermittlung des 

Schlüssels ist der jeweilige Untersohiedsbetrag 

zwischen den Aufwendungen und den Erträgen des 

Pensionsversicherungsträgers. Die unterschiedliche 

Aufteilun~ des von allen Versicherten in gleiche~ 

Weise erbrachten B~itragsautkommens entspricht 

dem die Sozialversicherung beherrschenden 

Solidaritätsprinzip, nach welchem innerhalb der 
. . 

Riskengemeinschaft ein sozialer Ausgleich statt-

findet .. Auch der Bundesbeitrag zur Pensionsver-

sicherung, dem die von allen gemeinsam aufgebrachten 

Steuermittel zugrundeliegen, fließt ja den einzelnen 

Pensionsversicherungstr~gern in unterschiedlicher 

Höhe zu. 

Um möglichen Veränderungen im Verhältnis 

zwischen den Aufwendungen und den Erträgen bei den 

einzelnen Pensionsversicherungsträgern berück-

sichtigen zu kBnnen, wird der Bundesminister für 

soziale Verwaltung ermächtigt, ab dem Jahre 1981 den 

Verteilungsschlüssel im Verordnungsweg zu bestimmen. 

Der Zusatzbeitrag soll 2 v.H. der allgemeinen 

Beitragsgrundlage bzw. der Sonderzahlungen betragen. 

Davon sollen auf den Dienstnehmer 0,5 v.ll. und auf 

den Dienstgeber 1,5 v.H. entfallen. Durch eine weitere 

.. 
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''-

gesetzliche Maßnahme ist in Aussicht genommen, di~se 
.. 

differente Bela~tung dadurch zu egalisieren, daß 
. 

die ~eiträge der Dienstgeber zum Ausgleichsfonds 

. für Familienbeihilfen nach § 41 des Familienlasten-

ausgleichsgesetzes von 6 v.li. auf 5 v.R. herabge

setzt \-rerden. 

Dem Aus$leichsfonds sollen auch Mittel aus der 

Arbeitslosenversicherung zufließen. Damit soll, 

losgelöst 'von den individuellen Ve~sicherungsver

hältnissen, ein globaler Beitrag der .A,rbeitslosen~er

sicherung für die Auf\vendungen ge.leistet \'lerden, die 

den Pensionsvers{cherungsträgern aus der AnrecLL~ung 

der Ersatzzeiten des Bezuges von Ge.ldleistungen 

aus der .Arbeitslosenversicherung \-regen Arbeitslosig

keit entstehen. f 

·Der BeitraBssatz in der freiwilligen Versicherung 

in der Pensionsversicherung \·rird um 1 v.H. erhöht' und 

mit 18,5 v.R. der ~eitragsgrundlage festgelegt. Eine' 

Abfuhr des Erhöhungsbetrages an den Ausgleichsfonds der 

Pensionsversicherungsträger ist nicht vorgesehen. 
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Zu Art.V Z.1 bis 3 (§§ 17, 17a, 17b, 17c und 18 B-KVG): 

Nach der geltenden Rechtslage (§ 17 B-KVG) werden die 

-Versicherten für Zwecke der Bemessung der Bei träge in 18 

Versicherungsklassen je nach der Höhe des Einheitswertes 

des land(forst)wirtschaftlichen Betriebes eingereiht. Für 

jede Versicherungsklasse und für jedeVersichertengruppe 

(Betriebsführer und mitarbeitende Kinder) ist die Höhe des 

Beitrages zur Krankenversicherung unmittelbar im Gesetz 

selbst festgesetzt • 

. Im Vorjahr wurde im Rahmen des Entwurfes einer 9~No-

J' 

velle zum Bauern-Krankenversicherungsgesetz und einer 

5.Novelle zum Bauern-Pensionsversicherungsgesetz vorgeschla

gen, von dieser Regelung abzugehen und durch Einführung einer 

Beitragsgrundlage die Rechtslage an die der übrigen Sozial

versicherungsgesetze anzugleichen • 
• 

Die gesetzgebenden Körperschaften sind diesem Vor-

schlag im Bereich der Bauern-Pensionsversicherung gefolgt, 

für die Bauern-Krankenversicherung wurde eine diesbezügliche 

Regelung zunächst zurückgestellt. Hiezu ist im Bericht des 

Ausschusses für soziale Verwaltung über die Regierungsvor

lage einer 9.Novelle zum Bauern-Krankenversicherungsgesetz 

(391 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Nationalrates XIV.GP) folgendes ausgeführt worden: 

"Die vorliegende, noch auf Versicherungsklassen a.ufge

baute Beitragsregelung gilt lediglich für das Jahr 1977. 

Ab dem Jahr 1978 \\'ird auch i.n der Bauern-Krankenversiche-
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rung die in der gesamten Sozialversic~erung übliche Bei

tragsgrundlagenregelung im Zuge der Vereinheitlichung· der 

einzelnen Versicherungssysteme eingeführt werden, 80 wie 

dies für den Bereich der Bauern-Pensionsversicherung bereits 

"in der 5.Novelle zum B-PVG vorgesehen ist." 

Dieses Vorhaben soll mit den gegenständlichen Ände

rungen der §§ 17, 17a, .17b und '17c ver\,.rirklicht werden. 

Beizufügen, ist, daß mit der Neufassung der Bestimmun-

gen über die Beiträge zur Krankenversicherung der Pensio

nisten und über die Beiträge für Weiterversicherte am 

Inhalt der geltenden Rechtslage nichts geändert wird. Der 

Änderungsvorschlag über den Bundesbeitrag (§ 18) beschränkt 

sich auf eine Zitierungsänderung, die durch die Neuregelung 

der Beitragsgrundlage notwendig wurde$ 

Zu ArtoVIII Zo1 und 2 (§ 63 Abs.4- t §§ 73 und 74· KOVG): 

Die für jeden Versicherten den Gebietskrankenkassen 

gemäß § 73 KOVG zu entrichtenden Durchschnittsbeiträge 

reichen nicht aus, den Leistungsaufwand der Gebiets

krankenkassen in der Krankenversicherung der Kriegs

hinterbliebenen zu decken. Der Gebarungsabgang der 

Gebietskrankenkassen hat sich vielmehr für diese Ver

sicherungsgruppe in den letzten Jahren kontinuierlich 

vergrößert. Während er im Jahre 1973 noch bei 22,8 Mio.S 

lag, belief er sich im Jahre 1975 bereits auf 38,9 MioDS 

.t; 
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und wird für das Jahr 1978 auf etwa 60 Nio.S geschätzt. 

Es erscheint nicht vertretbar, daß die Gebietskrankenkas

sen die Leistungen für die Kriegshinterbliebenen weiter

hin zum erheblichen Teil aus den für die krankenversicher-

ten Arbeiter und Angestellten erbrachten Beiträgen finan

zieren. Durch die vorgeschlagene Neuregelung soll deshalb 

den Gebietskrankenkassen der Ersatz des gesamten Auf

wandes für die Krankenversicherung der Kriegshinter-

.bliebenen gesichert werden. 

Wie bereits bisher sollen die Pflichtversicherten 

zu den Kosten der Krankenversicherung einen Beitrag in 

Höhe von 3 v.R. ihrer Hinterbliebenenrente leisten. 

Für freiwillig Versicherte gemäß § 69 KOVG haben die 

Beschädigten derzeit die den Gebietskrankenkassen zu 

entrichtenden Versicherungsbeiträge zur Gänze selbst 

zu tragen. Eine Erhöhung dieser Versicherungsbei trä.ge 

für die freiwillig Versicherten auf ein kostendeckendes 

Ausmaß erscheint aus diesem G~~nde nicht vertretbar. 

Die von den Beschädigten für die freiwillig Versicherten 

zu. leistenden Versicherungsbei träge sollen deshalb in 

Höhe der derzeit den Gebietskrankeru<assen zu entrichten-

den Be i träge von 221 S für Haup·tversicherte und von 42 S 

für Zusatzversicherte festgesetzt werden. Diese Beträge 

wären' der bisherigen Regelung folgend jährlich mit dem 

. ; 

J 
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für den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

geltenden Anpassungsfaktor zu dynamisieren. 

Zu Art.IX Z~1 und 2 (§ 46b Abs.4, §§ 52, 53, 53a HVG): 

Die Bestimmungen des HVG über die Krankenversicherung 

der Hinterbliebenen entsprechen denjenigen des KOVG über 

die Krankenversicherung der Kriegshinterbliebenen. Die 

vor.geschlagenen Änderungen im Bereich der Kriegsopfer

versorgung müßten daher auch auf dem Gebiete der Heeres

versorgung durch analoge Regelungen Berücksichtigung finden. 

Zu Art 0 X (§ 39b !y.LAG 196,7 2.: 

Als weitere ~hillnahme zur finanziellen Entlastung der 

Krankenversicherungsträger ist in Aussicht genommen, den Kran

kenversicherungsträgern die Aufwendungen für den Entbindungs

beitrag aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 

zu ersetzen. Der Entbindungsbeitrag ist zwar eine Leistung 

der sozialen Krankenversicher~g, es handelt sich dabei jedoch 

um eine familienpolitische Angelegenheit, so daß die Neure

gelung der Kostentragun.g gerechtfertigt erscheint. 

Zu Art.XI.Abso1 

Finanzielle Entlastungsmaßnahmen sind auch im Bereich 

des Bundesbeitrages zur Pensionsversicherung nach dem ASVG, 

dem GSPVG und dem B-PVG erforderlich. Hier soll die Dauer

regelung vorübergehen~ für die Jahre 1978, 1979 und 1980 dahin

gehend modifiziert werden, daß in diesen Jahren die Aus~all

haftung des Bundes nicht mit 101,5 v.H., sondern mit 100,5 v.H. 

des Fehlbetrages begrenzt wird. 
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In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen ~~trag 

unter Verzicht auf' die Erste Lesung dem Ausschuß für 

soziale Verwaltung zuzuweisen. 
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